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Eine Entscheidung der Datenschutzbehörde
vom 28. 5. 20181 hatte zuletzt für Verun-
sicherung über die Zulässigkeit der Speiche-
rung von Daten im Hinblick auf potenzielle
zukünftige Steuerverfahren gesorgt. Unter
Verweis auf die Rechtsprechung des VfGH
sollen Steuerpflichtige nach Ablauf der
siebenjährigen Aufbewahrungspflichten
nach § 132 Abs 1 BAO und § 212 UGB zur
Löschung von Daten verpflichtet sein, soweit
diese nicht für ein bereits anhängiges oder
konkret absehbares Steuerverfahren benö-
tigt werden.2 Die bloße Möglichkeit der Ein-
leitung eines Steuerverfahrens innerhalb der
zehnjährigen Verjährungsfrist des § 207
Abs 2 BAO soll demnach nicht ausreichen,
um eine längere Aufbewahrung bzw Speiche-
rung zu rechtfertigen.

Innerhalb des Spannungsfeldes zwischen
Datenschutzrecht, etwaig strengeren Regelun-
gen des Telekommunikationsrechts, gesetzli-
chen Aufbewahrungspflichten und steuerlichen
Verjährungsfristen stellt sich daher die Frage,
ob sich Steuerpflichtige nach Ablauf gesetzli-
cher Aufbewahrungspflichten tatsächlich mög-
licher Beweismittel entledigen müssen, wenn
zwar noch kein Steuerverfahren anhängig ist,
aber jederzeit die Möglichkeit besteht, dass sei-
tens der Finanzverwaltung eines eingeleitet
werden könnte.

1. Steuerliche Aufbewahrungspflichten 
und Verjährungsfristen

Steuerliche Aufbewahrungspflichten ergeben
sich im Wesentlichen aus § 132 BAO. Dem-
nach sind Bücher und Aufzeichnungen sowie
die zugehörigen Belege sieben Jahre aufzube-
wahren. Diese Frist verlängert sich insoweit, als
die Unterlagen für anhängige Verfahren von
Bedeutung sind.3 Steuerliche Verjährungsfris-
ten sind in § 207 BAO geregelt, wobei im Rah-
men der gegenständlichen Diskussion insbe-
sondere die Festsetzungsverjährung von zehn
Jahren für hinterzogene Abgaben iSd § 207
Abs 2 BAO von Bedeutung ist. Ob eine Abgabe
iSd §§ 33 bzw 35 Abs 2 und 3 FinStrG hinter-
zogen ist, ist im jeweiligen Verfahren als Vor-
frage zu beurteilen.4 Es liegt auf der Hand, dass

es hier auch Fälle geben kann, in denen ein
Steuerpflichtiger mit dem Vorwurf der Abga-
benhinterziehung und damit einer potenziell
zehnjährigen Verjährungsfrist konfrontiert
sein kann, diesen Vorwurf aber letztendlich bei
Vorlage entsprechender Beweise widerlegen
könnte. Die praktische Bedeutung dieser Frage
ergibt sich daher nicht nur für tatsächliche Ab-
gabenhinterzieher, sondern insbesondere auch
für Steuerpflichtige, die – aus welchen Grün-
den auch immer – mit dem Vorwurf der Abga-
benhinterziehung konfrontiert sind und diesen
Vorwurf durch Vorlage von Unterlagen ent-
kräften müssen.

Ohne an dieser Stelle näher auf die Detailre-
gelungen bezüglich Beginn und Ende der Auf-
bewahrungspflichten und Verjährungsfristen
eingehen zu müssen,5 ergibt sich bereits aus der
Differenz zwischen sieben und zehn Jahren, dass
es einen Zeitraum geben kann, in dem der Steu-
erpflichtige noch mit der Möglichkeit eines
Steuerverfahrens bzw Steuerstrafverfahrens ge-
gen ihn konfrontiert ist, andererseits aber einer
Löschungsverpflichtung in Bezug auf mögliche
Beweismittel, wie etwa persönliche Informatio-
nen und Kontaktdaten seiner Kunden und Ge-
schäftspartner, unterliegen soll. Diese Diskre-
panz zwischen Aufbewahrungspflicht und Ver-
jährungsfrist resultiert aus der Verlängerung der
Verjährungsfrist für hinterzogene Abgaben von
sieben auf zehn Jahre im Rahmen des Betrugs-
bekämpfungsgesetzes 2010.6 Eine entspre-
chende Verlängerung der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen wurde hingegen nicht vorgese-
hen.

Aus Sicht des Steuerrechts dürfte jedoch klar
sein, dass es sich bei der Aufbewahrungspflicht
nach § 132 BAO lediglich um Untergrenzen
handelt, die ua durch eine gesetzlich normierte
Verjährungsfrist, wie sie in § 207 Abs 2 BAO
vorgesehen ist, und zahlreiche andere Vor-
schriften verlängert werden.7

2. Entscheidung der 
Datenschutzbehörde

Im Ausgangsverfahren8 speicherte ein Telekom-
munikationsunternehmen Stammdaten iSd § 92
Abs 3 Z 3 TKG und darüber hinaus weitere per-
sonenbezogene Daten iSd Art 4 Z 1 DSGVO (zB
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1 DSB 28. 5. 2018, DSB-D216.471/0001-DSB/2018.
2 Vgl etwa eine Mitglieder-Information des Bankenver-

bandes vom 5. 9. 2018.
3 Daneben bestehen in einzelnen Materiengesetzen auch

längere (zB § 18 Abs 10 UStG) oder kürzere (zB § 23
Abs 2 ZollR-DG) Aufbewahrungsfristen; vgl Ritz,
BAO6 (2017) § 132 Tz 8; vgl auch § 212 UGB zur ver-
gleichbaren unternehmensrechtlichen Aufbewahrungs-
pflicht.

4 Vgl VwGH 28. 1. 1997, 96/14/0152, 0153; 9. 11. 2000,
99/16/0395; 7. 12. 2000, 2000/16/0083, 0084; Ritz,
BAO6, § 207 Tz 15.

5 Vgl zur Aufbewahrungsfrist § 132 Abs 1 BAO und zB
Ritz, BAO6, § 132 Rz 7; zu Verjährungsfristen im Detail
§§ 207 und 208 BAO und diesbezüglich etwa auch Ritz,
BAO6, § 208 Rz 1 ff; vgl zur gegenständlichen Proble-
matik auch Cupal/Patloch-Kofler, Die DSGVO und die
Aufdeckung planwidriger Lücken in der BAO,
RWZ 2018, 364 (364 f).

6 BGBl I 2019/105.
7 Dazu ausführlich auch Cupal/Patloch-Kofler,

RWZ 2018, 364 (366 f).
8 DSB 28. 5. 2018, DSB-D216.471/0001-DSB/2018.
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Geburtsort und Nationalität) unter Bezug-
nahme auf § 207 Abs 2 BAO standardisiert für
die Dauer von zehn Jahren.9 Die Datenschutzbe-
hörde erachtete dies als unzulässig, weil diese –
über die siebenjährige Frist des § 132 Abs 1
BAO hinausgehende – Speicherung von
Stammdaten und sonstigen personenbezogenen
Daten § 97 Abs 2 TKG bzw dem Prinzip der
Speicherbegrenzung nach Art 5 Abs 1 lit e
DSGVO widerspreche.

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Lö-
schung der Stammdaten iSd § 92 Abs 3 Z 3 TKG
führte die Datenschutzbehörde dabei im Detail
Folgendes aus: „Gemäß § 97 Abs 2 TKG sind
Stammdaten spätestens nach der Beendigung der
vertraglichen Beziehung mit dem Teilnehmer
vom Betreiber zu löschen. Ausnahmen sind nur
soweit zulässig, als diese Daten noch benötigt
werden, um Entgelte zu verrechnen oder einzu-
bringen, Beschwerden zu bearbeiten oder sonstige
gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Wenn sich die Beschwerdegegnerin bei der
Speicherung von Stammdaten auf die zehnjäh-
rige Frist des § 207 Abs 2 BAO beruft, so verkennt
sie, dass hierbei lediglich eine Verjährungsfrist,
jedoch keine konkrete Verpflichtung zur Aufbe-
wahrung von Daten normiert wird. Eine gesetzli-
che Verpflichtung, Stammdaten über die Frist
nach § 97 Abs 2 TKG 2003 aufzubewahren, kann
aus § 207 Abs 2 BAO nicht abgeleitet werden.
Auch der VfGH geht in seiner jüngeren Recht-
sprechung davon aus, dass die weitere Aufbewah-
rung von Daten durch ein sich konkret abzeich-
nendes Verfahren gerechtfertigt sein muss. Die
bloße Möglichkeit, dass ein Verfahren eingeleitet
wird, reicht hingegen nicht aus (siehe dazu das
Erkenntnis vom 12. 12. 2017, E 3249/2016).“

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Lö-
schung der sonstigen personenbezogenen Daten
stellte die Datenschutzbehörde darüber hinaus
Folgendes fest: „Die Datenschutzbehörde konnte
im Zuge des Verfahrens keine besondere gesetzli-
che Vorschrift ermitteln, wonach eine längere
Speicherung von personenbezogenen Daten, als
für den Zweck, für welchen Sie ermittelt wurden,
erforderlich erscheint.

Die über den Vertragszeitraum hinausge-
hende Speicherung von personenbezogenen Da-
ten, die keine Stamm- oder Verkehrsdaten nach
dem TKG 2003 sind, widerspricht daher ebenfalls
dem Prinzip der Speicherbegrenzung nach Art 5
Abs 1 lit e DSGVO und ist von der Beschwerde-
gegnerin zu unterlassen.“

Die Datenschutzbehörde ging daher im An-
wendungsbereich sowohl des TKG als auch der
DSGVO davon aus, dass es einer gesetzlichen
Verpflichtung für die Zulässigkeit der Speiche-
rung von Daten über den Vertragszeitraum hin-
aus bedarf und eine Verjährungsfrist keine der-

artige gesetzliche Verpflichtung zu begründen
vermag.

3. Entscheidung des VfGH
Zur Begründung verweist die Datenschutzbe-
hörde auf ein Erkenntnis des VfGH vom
12. 12. 2017.10 Aus diesem sei abzuleiten, dass
die weitere Aufbewahrung von Daten durch
ein sich konkret abzeichnendes Verfahren ge-
rechtfertigt sein müsse. Die bloße Möglichkeit,
dass ein Verfahren eingeleitet werde, reiche
hingegen nicht aus. Bei konkreter Betrachtung
des sehr spezifischen Sachverhalts, der der Ent-
scheidung des VfGH zugrunde lag, und der
Aussagen des VfGH erscheint allerdings
durchaus fraglich, ob diese Schlussfolgerung
verallgemeinerungsfähig und grundsätzlich
auf Fälle offener Verjährungsfristen übertrag-
bar ist.

3.1. Ausgangsverfahren und 
Entscheidung des VfGH

Ausgangspunkt des Verfahrens waren verdeckte
Ermittlungen eines Landeskriminalamtes gegen
eine Steuerpflichtige wegen des Verdachts der
illegalen Prostitution. Im Anschluss daran er-
folgte eine Außenprüfung durch das Finanzamt
mit dem Ergebnis der Schätzung der damit in
Zusammenhang stehenden Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb. Im steuerlichen Berufungsverfah-
ren gaben sowohl die zweite Instanz als auch der
VwGH der Steuerpflichtigen Recht und hoben
die entsprechenden Einkommensteuerbe-
scheide des Finanzamtes auf.

In weiterer Folge beschwerte sich die Be-
schwerdeführerin bei der Datenschutzbehörde
darüber, dass das Finanzamt die verfahrensbe-
zogenen Daten, insbesondere zu ihrem Sexual-
leben, nach Beendigung des Verfahrens nicht
gelöscht habe. Da es sich beim gegenständlichen
Papierakt aber nicht um automationsunterstützt
verarbeitete Daten handelte und das DSG 2000
daher nicht anwendbar war, unterlag die Steuer-
pflichtige in einem ersten Verfahrensgang, weil
es an der Zuständigkeit der Datenschutzbe-
hörde mangelte. Dennoch wies der VfGH be-
reits in dieser Entscheidung darauf hin, dass es
der Steuerpflichtigen freistünde, eine entspre-
chende Vernichtung des Papierakts beim Fi-
nanzamt zu beantragen.

Dieser zweite Antrag beim Finanzamt war
Ausgangspunkt der gegenständlichen von der
Datenschutzbehörde zitierten Entscheidung.
Die Vernichtung des Papierakts wurde sowohl
vom Finanzamt als auch vom BFG unter Beru-
fung auf das öffentliche Interesse an der Aufbe-
wahrung des Akts verweigert, weil nicht ausge-
schlossen sei, dass die Beschwerdeführerin ver-
suche, sich auf zivilrechtlichem Weg auch an der
Abgabenbehörde schadlos zu halten. Darüber9 Darüber hinaus bestand der Vorwurf der unzulässigen

Speicherung von Verkehrsdaten, auf die für den gegen-
ständlichen Beitrag nicht weiter eingegangen werden
soll. 10 VfGH 12. 12. 2017, E 3249/2016.
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hinaus bestünde die Möglichkeit, dass das Fi-
nanzamt anlässlich eines Verfahrens vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) noch eine Stellungnahme abzugeben
habe. Auch hier bestehe ein öffentliches Inter-
esse daran, die Rechtmäßigkeit des Behörden-
handelns überprüfen zu können.

Der VfGH teilte diese Ansicht jedoch nicht
und hob die Entscheidung des BFG auf. Konkret
wäre es Aufgabe des Finanzamtes gewesen, die
das Privatleben betreffenden Daten im Papier-
akt zu vernichten oder einen negativen Bescheid
zu erlassen, der eine entsprechende Abwägung
zwischen den Interessen der Beschwerdeführe-
rin und dem öffentlichen Interesse vornimmt.
Eine solche Abwägung hatte das BFG jedoch un-
terlassen.

Der VfGH war der Ansicht, dass die Ausfüh-
rungen des BFG, wonach von einer Möglichkeit
weiterer Anträge und Klagen seitens der Be-
schwerdeführerin ausgegangen werden könne
und folglich die Akten zur Verteidigung der
Rechte und des rechtmäßigen Handelns der be-
troffenen Organe benötigt würden, nicht nach-
vollziehbar seien. Dies insbesondere deshalb,
weil das BFG selbst ausgeführt hatte, dass ein zu-
vor anhängiges Amtshaftungsverfahren bereits
als beendet anzusehen war. In Bezug auf eine
ebenfalls erwähnte Anzeige wegen Amtsmiss-
brauchs fehlte nach Ansicht des VfGH jegliche
Auseinandersetzung, sodass unklar war, ob das
Verfahren überhaupt noch anhängig sei. Im
Hinblick auf ein etwaiges Verfahren vor dem
EGMR tätigte der VfGH sodann die von der Da-
tenschutzbehörde wiederholte Aussage, die im
Gesamtkontext wie folgt lautet: „An keiner Stelle
des angefochtenen Erkenntnisses wird näher aus-
geführt, ob ein derartiges Verfahren tatsächlich
noch anhängig ist, in welchem Verfahrenssta-
dium sich dieses befindet, ob im Rahmen dieses
Verfahrens noch eine Stellungnahme abzugeben
sein werde und aus welchem Grund dafür die Pa-
pierakte noch vonnöten sei. Der Hinweis auf die
Möglichkeit eines künftigen Verfahrens beim Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte ver-
mag in diesem Fall ein Überwiegen des öffentli-
chen Interesses an der Aufbewahrung der Papier-
akten gegenüber dem verfassungsrechtlich ge-
währleisteten Recht der Beschwerdeführerin auf
Achtung ihres Privat- und Familienlebens gemäß
Art 8 EMRK nicht zu begründen.“

3.2. Würdigung
Das Erkenntnis des VfGH erscheint aufgrund
mehrerer Besonderheiten des konkreten Falls
nicht verallgemeinerungsfähig: 

Zunächst geht es um die Speicherung von
Daten und die Verweigerung der Löschung
durch ein Finanzamt. Auch wenn datenschutz-
rechtliche Bestimmungen und diesbezügliche
Löschungspflichten für Daten grundsätzlich so-
wohl für Hoheitsträger als auch Personen des
Privatrechts gleichermaßen gelten, war der ge-

genständliche Sachverhalt zunächst insofern an-
ders gelagert, als es sich um eine Behörde han-
delte, die sich weigerte, Daten zu löschen bzw
Unterlagen zu vernichten. Auf etwaige Verjäh-
rungsfristen (vor dem EGMR?) wurde in der
Entscheidung nicht Bezug genommen.

Darüber hinaus betrafen die gegenständli-
chen Unterlagen den höchstpersönlichen Le-
bensbereich der Steuerpflichtigen.11 In diesem
Zusammenhang hielt der VfGH unter Verweis
auf die Rechtsprechung des EGMR explizit fest,
dass kein Zweifel daran bestehe, dass das Fi-
nanzamt durch die Aufbewahrung bzw die
nicht erfolgte Löschung der Daten in das nach
Art 8 EMRK verfassungsrechtlich gewährleis-
tete Recht auf Privatleben eingegriffen habe.
Die gegenständlichen Daten unterscheiden sich
daher wohl grundlegend von jenen Daten, die
Steuerpflichtige innerhalb offener Verjäh-
rungsfristen für Zwecke ihrer Rechtsverfolgung
aufbewahren.

Letztendlich sprach der VfGH auch nicht
aus, dass ein mögliches Verfahren vor dem
EGMR eine Speicherung von Daten nicht
rechtfertigen würde. Vielmehr monierte er die
unschlüssige Argumentation des BFG und die
fehlende Abwägung zwischen den Interessen
der Beschwerdeführerin und dem öffentlichen
Interesse.

4. Gesetzliche Verpflichtung zur 
Speicherung von Daten 
im Steuerrecht?

Die Datenschutzbehörde unterscheidet in ihrer
Entscheidung zwischen der spezifischen Lö-
schungsverpflichtung für Stammdaten gemäß
§ 97 Abs 2 TKG und den allgemeinen Vorgaben
der Speicherbegrenzung nach Art 5 Abs 1 lit e
DSGVO und geht offensichtlich sowohl für
Stammdaten als auch für sonstige personenbe-
zogene Daten davon aus, dass eine Speicherung
dieser Daten über die Vertragsdauer hinaus nur
dann zulässig ist, wenn eine gesetzliche Ver-
pflichtung dafür besteht.

Dieses zwingende Erfordernis einer gesetzli-
chen Verpflichtung lässt sich im zugrunde lie-
genden Fall allerdings nur aus dem Wortlaut des
§ 97 Abs 2 TKG ableiten, einer im Verhältnis
zum allgemeinen Datenschutzrecht strengeren
Regel für Betreiber von öffentlichen Kommuni-

11 Bei Anwendbarkeit des DSG 2000, die jedoch in Er-
mangelung des Vorliegens einer Datei iSd § 4 Z 6
DSG 2000 verneint wurde, würden derartige Informati-
onen unter die in Art 9 Abs 1 DSGVO genannten be-
sonderen Kategorien personenbezogener Daten (nach
alter Rechtslage: sensible Daten iSd § 9 DSG 2000) fal-
len. Deren Verarbeitung ist grundsätzlich verboten, so-
fern nicht eine Ausnahme nach Art 9 Abs 2 DSGVO
vorliegt, wobei die in Abs 2 angeführten Tatbestände
enger sind als jene für die Verarbeitung „nicht-sensib-
ler“ Daten in Art 6 Abs 1 DSGVO. Der Grund dafür
liegt im hohen Schadens- und Missbrauchsrisiko im
Falle eines Missbrauchs sensibler Daten. Vgl Kastelitz/
Hötzendorfer/Tschohl in Knyrim, Der DatKomm
(2. Lfg) Art 9 Rz 1 und 3 mwN.
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kationsdiensten12 (zur DSGVO sogleich). Da
§ 97 Abs 2 TKG allgemeinem Datenschutzrecht
als lex specialis vorgeht, wird auch im Schrifttum
vertreten, dass die Entscheidung der Daten-
schutzbehörde im Anwendungsbereich des
TKG im Ergebnis richtig sei.13

Dennoch stellt sich die Frage, ob aus steuer-
licher Sicht nicht auch eine solche (gesetzliche)
Verpflichtung zur Aufbewahrung bzw Speiche-
rung der Daten besteht. Berücksichtigt man al-
lein die Verjährungsfristen, mag es richtig sein,
dass diese keine Verpflichtung zur Aufbewah-
rung von Daten vorsehen. Dies lässt jedoch au-
ßer Betracht, dass Steuerpflichtige – unabhängig
von den dargestellten Aufbewahrungspflichten –
einer Mitwirkungspflicht im Abgabenverfahren
unterliegen. Der allgemeine Grundsatz der Of-
fenlegung ist in § 119 BAO normiert und wird
durch Spezialregelungen in der BAO und Mate-
riengesetzen spezifiziert. Beispielhaft kann in
diesem Zusammenhang etwa auf § 138 Abs 1
BAO verwiesen werden, wonach die Abgabe-
pflichtigen in Erfüllung ihrer Offenlegungs-
pflicht nach § 119 BAO zur Beseitigung von
Zweifeln den Inhalt ihrer Anbringen zu erläu-
tern und zu ergänzen sowie dessen Richtigkeit zu
beweisen haben. Nach Abs 2 leg cit sind auch Bü-
cher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere, Schrif-
ten und Urkunden auf Verlangen zur Einsicht
und Prüfung vorzulegen, soweit sie für den In-
halt der Anbringen von Bedeutung sind. Inhalt-
lich wäre in diesem Zusammenhang etwa auch
das Erfordernis der Empfängerbenennung ge-
mäß § 162 BAO zu erwähnen, aus dem jedenfalls
die Aufbewahrung personenbezogener Daten
der Geschäftspartner resultiert.

Parallel zu den im Verfahren angesproche-
nen Aufbewahrungspflichten bestehen daher
weitere gesetzliche Verpflichtungen, im Fall
eines Abgabenverfahrens entsprechende Bü-
cher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere,
Schriften und Urkunden auf Verlangen der Ab-
gabenbehörde zur Einsicht und Prüfung vorzu-
legen. Jedenfalls ist eine Mitwirkung und Vor-
lage entsprechender Unterlagen aber im Inter-
esse des Abgabepflichtigen. Neben der Widerle-
gung des Vorwurfs der Abgabenhinterziehung
könnte die Unmöglichkeit der Ermittlung oder

Berechnung der Besteuerungsgrundlagen in-
folge der Löschung von Daten zur Schätzung
nach § 184 BAO als Grundlage für die Abgaben-
erhebung führen.14

5. Keine Löschungsverpflichtung 
innerhalb offener Verjährungs-
fristen nach der DSGVO

Entgegen den Ausführungen der Datenschutz-
behörde, die auch im Anwendungsbereich der
DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung zur
Speicherung von Daten zu erfordern scheint,
sind die allgemeinen Datenschutzvorschriften
flexibler als jene des TKG.15

Außerhalb des Anwendungsbereichs des
TKG eröffnen sich nämlich sämtliche Erlaub-
nistatbestände des § 6 Abs 1 DSGVO. Neben
der Bestimmung des Art 6 Abs 1 lit c DSGVO,
wonach eine Speicherung von Daten dann
rechtmäßig ist, wenn sie zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung notwendig ist, be-
steht etwa auch die weiter gefasste Bestimmung
des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, wonach die Verar-
beitung von Daten zulässig ist, wenn sie zur
Wahrung eines berechtigten Interesses des Ver-
antwortlichen (hier: des Steuerpflichtigen) oder
eines Dritten erforderlich ist und die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, dem nicht entgegenste-
hen bzw überwiegen. Im gegenständlichen Fall
ist daher nicht ersichtlich, warum eine solche
Interessenabwägung einer geringfügig längeren
Speicherung von Daten, die im Fall offener Ver-
jährungsfristen und potenzieller Steuerverfah-
ren jedenfalls ein berechtigtes Interesse des
Steuerpflichtigen darstellt (siehe zuvor), den In-
teressen oder Grundrechten und Grundfreihei-
ten der betroffenen Person entgegenstehen
sollte.16 Darüber hinaus werden im Schrifttum
grundrechtliche Erwägungen ins Treffen ge-
führt, die eine Speicherung während offener
Verjährungsfrist erlauben.17 Dies deckt sich im
Ergebnis auch mit der zur Datenschutzrichtlinie
95/46/EG ergangenen Judikatur des EuGH,18

nach der eine Speicherung für die Dauer einer
offenen Verjährungsfrist nicht per se mit Art 5
Abs 1 lit e DSGVO unvereinbar ist.19 Der EuGH
gelangte hier zur Ansicht, dass sich auch – in
Abhängigkeit der Verjährungsfristen, die in den
einzelnen Mitgliedstaaten gelten – noch meh-
rere Jahre nach Auflösung einer Gesellschaft
Fragen ergeben können, die einen Rückgriff auf
Daten erfordern.20

12 Betreiber von öffentlichen Kommunikationsdiensten
sind nach § 3 Z 3 TKG Unternehmen, die die rechtliche
Kontrolle über die Gesamtheit der Funktionen, die zur
Erbringung des jeweiligen Kommunikationsdienstes
notwendig sind, ausüben und diese Dienste anderen
anbieten. Ein Kommunikationsdienst iSd § 3 Z 9 TKG
ist im Wesentlichen eine gewerbliche Dienstleistung,
die ganz oder überwiegend in der Übertragung von Sig-
nalen über Kommunikationsnetze besteht, einschließ-
lich Telekommunikations- und Übertragungsdienste in
Rundfunknetzen, jedoch ausgenommen Dienste, die
Inhalte über Kommunikationsnetze und -dienste an-
bieten oder eine redaktionelle Kontrolle über sie aus-
üben.

13 ZB Gabauer, Zur Speicherfrist von Daten, ecolex 2018,
1038 (1038); Knoll/Breuss, Die Aufbewahrung perso-
nenbezogener Daten für den Zweck der Rechtsverfol-
gung, jusIT 2019, 26 (27).

14 Vgl Ritz, BAO5 (2014) § 184 Tz 6; vgl auch Cupal/Pat-
loch-Kofler, RWZ 2018, 364 (368 f).

15 Vgl auch Gabauer, ecolex 2018, 1038 (1038).
16 Im Ergebnis ebenfalls für eine Anwendbarkeit des Art 6

Abs 1 lit f DSGVO für Zwecke der Rechtsverfolgung
Knoll/Breuss, jusIT 2019, 26 (28 f).

17 Vgl Gabauer, ecolex 2018, 1038 (1039).
18 EuGH 9. 3. 2017, Manni, C-398/15.
19 Vgl auch Gabauer, ecolex 2018, 1038 (1038).
20 EuGH 9. 3. 2017, Manni, C-398/15, Rn 54.
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Diese Auslegung wird auch durch eine ähn-
lich gelagerte Entscheidung der Datenschutzbe-
hörde vom 27. 8. 2018,21 die ebenfalls unter Be-
rücksichtigung des dargestellten VfGH-Er-
kenntnisses ergangen ist, bestätigt.22 Im gegen-
ständlichen Verfahren hatte sich der
Beschwerdeführer in einer Bewerberdatenbank
registriert und anschließend die Löschung sei-
ner Daten nach Art 17 DSGVO verlangt. Die
Beschwerdegegnerin hielt dem die – bloße Mög-
lichkeit einer – Schadenersatzpflicht nach dem
Gleichbehandlungsgesetz entgegen,23 die inner-
halb von sechs Monaten geltend gemacht wer-
den muss.24 In diesem Verfahren ging es daher
gerade nicht um eine gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht, sondern um die bloße Möglichkeit
der Inanspruchnahme der Beschwerdegegnerin
innerhalb offener Frist. Die Speicherung war
aber dennoch zulässig, weil sich die Beschwer-
degegnerin „nicht allgemein auf ein potenziell
zukünftiges Verfahren“ bezogen hat, sondern
einen „konkreten Anspruch, der ihr gegenüber
innerhalb eines konkreten Zeitraums geltend ge-
macht werden könnte“. Nach der Beurteilung
der Datenschutzbehörde können die Bewerber-
daten in diesem Zusammenhang naturgemäß
als Entscheidungsgrundlage dienen. Darüber
hinaus „benannte die Beschwerdegegnerin einen
konkreten Zeitpunkt, ab wann sie die Bewerber-
daten löschen werde“, weshalb für den Be-
schwerdeführer auch „klar erkennbar [war], ab
welchem Zeitpunkt seine Bewerberdaten gelöscht
werden“. Letztlich „erklärte sich die Beschwerde-
führerin auch bereit, die Bewerberdaten zum
ehest möglichen Zeitpunkt zu löschen“, konkret
innerhalb einer siebenmonatigen Frist, die ne-
ben der gesetzlichen Frist auch einen möglichen
Klagsweg berücksichtigt. Da diese siebenmona-
tige Frist noch nicht abgelaufen war, lagen die
Voraussetzungen des Art 17 Abs 3 lit e DSGVO
(Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen) vor, weshalb der Lö-
schungsanspruch (Art 17 DSGVO) zu vernei-
nen war.25 Dies muss im Ergebnis gleicherma-
ßen bei der Interpretation der allgemeinen Er-
laubnistatbestände des Art 6 DSGVO, insbeson-
dere des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, gelten.26

Auf die gegenständliche Frage lassen sich
die Ausführungen der Datenschutzbehörde in-
soweit übertragen, als die Speicherung von Da-
ten durch den Steuerpflichtigen im Hinblick
auf ein konkretes Abgabenverfahren bzw eine
mögliche Betriebsprüfung erfolgt, das bzw die
innerhalb eines konkreten Zeitraums (der offe-
nen Verjährungsfristen) von der Abgabenbe-
hörde eröffnet werden kann. Diese Daten sind
typischerweise auch Entscheidungsgrundlage
für die Abgabenbehörde und es steht einer Lö-
schung dieser Daten nach Ablauf der Verjäh-
rungsfrist kein berechtigtes Interesse mehr ent-
gegen.

6. Keine Löschungsverpflichtung 
innerhalb offener Verjährungs-
fristen nach dem TKG?

Bejaht man daher ein berechtigtes Interesse des
Steuerpflichtigen (bzw des Verantwortlichen
iSd DSGVO), notwendige personenbezogene
Daten für steuerliche Zwecke auch ohne kon-
kret anhängiges Verfahren innerhalb offener
Verjährungsfristen zu speichern, stellt sich die
Frage, ob es unter Berücksichtigung von uni-
onsrechtlichen Vorgaben sowie gleichheits-
rechtlichen Aspekten gerechtfertigt sein kann,
dass dieses Recht Betreibern von öffentlichen
Kommunikationsdiensten iSd § 92 Abs 3 Z 1
TKG, die den speziellen datenschutzrechtli-
chen Regelungen des TKG unterliegen, nicht
zukommen soll.

Im Rahmen des TKG wurden insbesondere
die Vorgaben der sogenannten E-Privacy-Richt-
linie27 in Österreich umgesetzt. Zum Verhältnis
zwischen DSGVO und der E-Privacy-Richtlinie
bestimmt Art 95 DSGVO, dass die DSGVO na-
türlichen oder juristischen Personen keine zu-
sätzlichen Pflichten auferlegt, soweit sie beson-
deren in der E-Privacy-Richtlinie festgelegten
Pflichten unterliegen, die dasselbe Ziel verfol-
gen.28 Daraus ergibt sich, dass Bestimmungen
der E-Privacy-Richtlinie, die den Schutz persön-
licher Daten verfolgen, den Bestimmungen der
DSGVO als lex specialis vorgehen.

Betrachtet man allerdings die einzelnen Be-
stimmungen der unionsrechtlichen Vorgaben
der E-Privacy-Richtlinie genauer, so fällt auf,

21 DSB 27. 8. 2018, DSB-D123.085/0003-DSB/2018.
22 Vgl auch Gabauer, ecolex 2018, 1038 (1039); Knoll/

Breuss, jusIT 2019, 26 (27).
23 § 26 Abs 1 GlBG: „Ist das Arbeitsverhältnis wegen Ver-

letzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs 1 Z 1
nicht begründet worden, so ist der/die Arbeitgeber/in ge-
genüber dem/der Stellenwerber/in zum Ersatz des Ver-
mögensschadens und zu einer Entschädigung für die er-
littene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. […]“

24 § 29 GlbG: „Ansprüche nach § 26 Abs 1 und 5 sind bin-
nen sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. […]“

25 DSB 27. 8. 2018, DSB-D123.085/0003-DSB/2018, 4 f.
26 Im Kern spiegelt Art 17 Abs 3 DSGVO in diesem Zu-

sammenhang die Erlaubnistatbestände der Art 6 und 9
DSGVO sowie den Zweckbindungsgrundsatz des Art 5
Abs 1 lit b DSGVO (vgl Haidinger in Knyrim, Der Dat-
Komm (2. Lfg) Art 17 Rz 47 mwN). Da sich die Recht-
mäßigkeit der Datenverarbeitung bereits umfassend

26 aus Art 6 DSGVO ergibt, hätte hinsichtlich der un-
rechtmäßigen Datenverarbeitung in Art 17 Abs 3
DSGVO gesetzestechnisch wohl ein Verweis auf Art 6
DSGVO genügt. Da die (umfassendere) Regelung des
Art 17 Abs 3 DSGVO in den Formulierungen zudem
teilweise von Art 6 DSGVO abweicht, wird die Geset-
zessystematik insgesamt als wenig geglückt kritisiert
(Peuker in Sydow, Europäische Datenschutzgrundver-
ordnung [2018] Art 17 Rz 9 mwN).

27 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. 7. 2002 über die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privat-
sphäre in der elektronischen Kommunikation (Daten-
schutzrichtlinie für elektronische Kommunikation),
ABl L 201 vom 31. 7. 2002, S 37.

28 Vgl auch DSGVO, ErwGr 173.
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dass ihr der im TKG verwendete Begriff der
„Stammdaten“ gänzlich fremd ist. Zwar werden
in der E-Privacy-Richtlinie vereinzelt derartige
Datenarten angesprochen (so zB in Art 12),
ohne dass jedoch der Begriff Stammdaten ver-
wendet wird oder diese Daten einer konkreten
Regelung unterworfen werden.29 Vielmehr neh-
men die (strengen) Datenschutzbestimmungen
der E-Privacy-Richtlinie ausschließlich auf Ver-
kehrsdaten (Art 6 E-Privacy-Richtlinie) und
„andere Standortdaten als Verkehrsdaten“ (Art 9
E-Privacy-Richtlinie) Bezug. Die jeweiligen Da-
tenschutzbestimmungen sind insbesondere in
den §§ 99 TKG und 102 TKG umgesetzt, wo
entsprechend strenge Löschungsverpflichtun-
gen bzw Erlaubnistatbestände vorgesehen sind.
Aus unionsrechtlicher Sicht würden die in § 92
Abs 3 Z 3 TKG geregelten Stammdaten hinge-
gen den allgemeinen Bestimmungen der
DSGVO unterliegen30 und dementsprechend
auch die dargestellte Verarbeitung im Fall eines
berechtigten Interesses des Betreibers eines öf-
fentlichen Kommunikationsdienstes iSd Art 6
Abs 1 lit f DSGVO erlauben.

Im Ergebnis ist die unionsrechtliche Vor-
gabe des Schutzes personenbezogener Daten
bei Betreibern öffentlicher Kommunikations-
dienste daher überschießend streng umgesetzt.
Im Sinne einer richtlinienkonformen Interpre-
tation und vor dem Hintergrund der Gleichbe-
handlung sollte eine Speicherung personenbe-
zogener Daten innerhalb offener Verjährungs-
fristen daher zulässig sein, soweit es das berech-
tigte Interesse des Betreibers eines öffentlichen
Kommunikationsdienstes iSd Art 6 Abs 1 lit f
DSGVO erfordert.

Auf den Punkt gebracht

Eine Speicherung von Daten sollte auch nach
Vertragsablauf zulässig sein, wenn ein berech-
tigtes Interesse des Verantwortlichen iSd
DSGVO besteht. Innerhalb der steuerlichen
Verjährungsfristen ergibt sich dieses berechtigte
Interesse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO aus der
Verpflichtung, den gesetzlich auferlegten Mit-
wirkungspflichten nachkommen, einen etwai-
gen Vorwurf der Abgabenhinterziehung ent-
kräften und eine mögliche Schätzung der Abga-
benschuld oder gar ein Finanzstrafverfahren
durch Vorlage entsprechend relevanter Daten
und Unterlagen verhindern zu können.
Im Anwendungsbereich des TKG erscheint es
zunächst fraglich, ob bestehende steuerliche Mit-
wirkungspflichten – entgegen der Entscheidung
der Datenschutzbehörde – nicht eine ausrei-
chende gesetzliche Verpflichtung iSd § 97 Abs 2
TKG darstellen, die eine Speicherung von Daten
nach Vertragsablauf rechtfertigen. Andernfalls
erscheint es überschießend streng, eine Speiche-
rung von Daten bei bestehendem berechtigtem
Interesse nicht zu erlauben, weil eine solche ge-
setzliche Verpflichtung zur Speicherung von
Stammdaten unionsrechtlich nicht gefordert ist
und die Anerkennung eines solchen berechtig-
ten Interesses gleichheitsrechtlich geboten er-
scheint. Im Ergebnis sollte eine Speicherung von
Stammdaten in richtlinienkonformer Interpre-
tation innerhalb der allgemeinen Erlaubnistatbe-
stände der DSGVO zulässig sein.
Generell muss sich die Speicherung aber auf jene
Daten beschränken, die auch zur Rechtsverfol-
gung des jeweiligen Steuerpflichtigen notwendig
erscheinen. Das konkrete Ende der Verjährungs-
frist und die daraus resultierende Löschung der
Daten sollten im jeweiligen Verfahren konkret
vorgebracht werden.

Veranstaltungshinweis
Betrieblicher Datenschutz
Aktuelle Praxisfragen in drei Seminarmodulen – auch einzeln buchbar
Die DSGVO ist mittlerweile seit zwei Jahren in Kraft und hat viele Unternehmen vor große Heraus-
forderungen gestellt. Unsere Seminarreihe widmet sich nun den Schwerpunkten, die in der täglichen
Arbeit rechtliche sowie praktische Fragen und Zweifelsfälle aufwerfen. Unser Tipp: Bring your own
case! Gerne können Sie den Vortragenden Ihre Beispiele und Fragen anonymisiert im Vorfeld über-
mitteln. In den Seminaren werden diese gemeinsam besprochen sowie diskutiert, und Sie nehmen
die Lösungen gleich mit.
Programm:
● Kundenprogramme und Kundenkommunikation: Social Media, Websites, Cookies, Mails & Co –

Dos & Don’ts
● Die datenschutzrechtliche Abmahnung & Schadenersatz: Optimal vorbereitet & richtig reagieren
● Wie viel Datenschutz steckt in Ihren Verträgen? Verträge im Sinne der DSGVO lesen & Gestal-

tungsmuster

Information und Anmeldung: https://www.lindeverlag.at/seminar/betrieblicher-datenschutz-2199.

29 Riesz/Schilchegger, TKG (2016) § 97 Rz 3.
30 Riesz/Schilchegger, TKG, § 97 Rz 3.
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